
Gemeinde Brühl       12. September 2023 
 
Amt: Hauptamt  
         Faulhaber, Dirk 

 
Beschlussvorlage (Nr. 2023-0118) 

 
Beratungsfolge     Art    Termin 

 
Gemeinderat öffentlich 25.09.2023 
 
 
 
 
TOP: 
 
Antrag des DRK Ortsverein Brühl auf Gewährung eines Zuschusses für die Anschaffung 
eines gebrauchten Fahrzeuges inklusive Funkeinbau 
 

 
Beschlussvorschlag:  
 
Dem DRK Ortsverein Brühl wird für die Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges 
inklusive Funkeinbau ein zweckgebundener Zuschuss in Höhe von 32 % der 
Anschaffungskosten von 29.838,62 = 9.548,36 € gewährt.   
 
Die Ausgaben werden außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. 
 

 
Sachverhalt:  
 
Mit Schreiben vom 26.06.2023 beantragt der DRK Ortsverein Brühl einen Zuschuss für den 
Kauf eines gebrauchten Fahrzeuges inklusive Funkeinbau. 
 
Laut Ortsverein handelt es sich hierbei um einen ehemaligen Rettungstransportwagen, der 
bei den Justizbehörden in Nordrhein-Westfalen eingesetzt war. 
 
Das Fahrzeug soll im Rahmen der „Betreuung Akut Gruppe“ bei gemeinsamen Einsätzen 
mit den Kamerad*innen der Freiwilligen Feuerwehr Brühl und bei Sanitätsdiensten in Brühl 
eingesetzt werden.  
 
Die Kosten belaufen sich gemäß vorgelegter Rechnungskopien auf gesamt 29.838,62 €. 
(Fahrzeugkauf = 28.780,00 € u. Funkeinbau = 1.058,62 €) 
 
Nach den Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde Brühl werden den örtlichen Vereinen 
zum Neu-, Um- und Erweiterungsbau sowie auch zur Sanierung von Vereinsanlagen 
Investitionszuschüsse nach Maßgabe der im Haushaltsplan bereitgestellten Investitions-
förderungsmittel gewährt. 
 
Voraussetzung für die Bewilligung eines Zuschusses ist, dass die geplante Maßnahme aus 
Förderungsmitteln der jeweiligen Landesverbände gefördert wird. Der Zuschuss kann bis 
zu 32 % der von den zuständigen Landesverbänden anerkannten zuschussfähigen Kosten 
betragen. 
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Anträge sind bis 01.09. vor Beginn des Jahres, in dem die Maßnahme in Angriff ge-
nommen wird, unter Anschluss der geforderten Unterlagen bei der Gemeinde einzu-
reichen.  
 
In besonders begründeten Fällen kann von den Förderrichtlinien abgewichen werden. 
 
In Bezug auf die Förderrichtlinien ist die Anschaffung von Fahrzeugen nicht zwingend als 
„zuschussfähig“ anzusehen. Dennoch möchte man den DRK Ortsverein Brühl in diesem 
Fall durch einen außerplanmäßigen Zuschuss unterstützen.     
 
Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2023 hierfür nicht explizit eingestellt. 
 
 
 
 
Der Bürgermeister:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnisse 
Einstimmig Stimmenmehrheit Anzahl ja Anzahl nein Anzahl 

Enthaltungen 
Abweichender 
Beschluss 
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